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RS OGH 1992/3/25 3Ob16/92
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.03.1992

Norm

KO §124

Rechtssatz

Da in § 124 KO "Feststehen" und "Fälligkeit" der Ansprüche der Massegläubiger gleichgesetzt werden, ist davon

auszugehen, daß dies auch bei einem Vorgehen im Sinne der Bestimmungen des § 47 Abs 2 KO zu geschehen hat.

Entscheidungstexte

3 Ob 16/92
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